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Vorwort

Mein größter Dank gilt meinem Doktorvater Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Peter
Hommelhoff für seine großartige Unterstützung. Ich danke ebenfalls mei-
ner Familie, die mir während der Anfertigung der Arbeit immer zur Seite
stand.

„223 Ziegen – mesopotamische Ziegen, um genau zu sein – bilden den
Gegenstand eines der ersten auf Tontafeln dokumentierten buchhaltungs-
technischen Geschäftsvorfälle. Schon als sie 2500 v.Chr. einem Schäfer
überlassen wurden, galt: Wo immer einem Mann die Vermögenswerte ei-
nes anderen anvertraut werden, ist Vertrauen gut, Kontrolle aber besser.
Seitdem hat die Rechnungsprüfung eine beachtliche Karriere hinter sich.
Kein Wunder: Sie bietet Kontrolle, Sicherheit vor den Unwägbarkeiten des
Lebens und klare Antworten auf schwierige Fragen. Wo kontrolliert wird,
ist der Gesetzgeber bekanntlich nicht weit. Da auch die Kontrolle von
Rechnungslegung naturgemäß der Regulierung bedarf, lieferten Gesetzes-
texte wie der babylonische Codex Hammurabi aus dem 18. Jahrhundert v.
Chr. hierzu schon früh die nötige juristische Handlungssicherheit. Dieser
Best Practice-Ansatz aus Babylon zwang wiederum andere Kulturen, rech-
nungsprüferisch nachzuziehen. Das Resultat war ein Dickicht an divergen-
ten nationalen Regelungen von Assyrern, Phöniziern, Sumerern und Per-
sern [...] Und als Erster seiner Zunft brachte es der Abschlussprüfer Itamar
zu biblischer Erwähnung, als Mose ihn beauftragte, die Kosten für den Bau
des Tabernakels zu prüfen (2. Mose 38:21). Allein: Völlige Kontrolle war
noch nicht erreicht und weitere Regulierungen somit eine Frage der zivili-
satorischen Ehre. [...] Nordeuropa legte [hingegen] lange einen derartigen
Mangel von abschlussprüferischer Tatkraft an den Tag, dass mehrere Jahr-
hunderte seiner Geschichte nicht umsonst im Volksmund als das „finstere
Mittelalter“ bezeichnet werden. [...] Steigende Komplexität und die Reali-
täten des industriellen Zeitalters sorgten allerdings bald dafür, dass sich die
versprochene Kontrolle, Sicherheit und klaren Antworten partout nicht
einstellen wollten. Probates Mittel: Zusätzliche Prüfung und Regulierung.

Vor dem Hintergrund dieser wechselvollen Geschichte blickt man mit
staunender Anerkennung auf den heutigen Status Quo der Rechnungsle-
gung und Abschlussprüfung. Denn dieser vereint die nützlichen Ansätze
vorheriger Zivilisationen mit einem nie dagewesenen Maß an Überprü-
fung, Zweit- und Drittprüfung, Aufsicht, Übersicht, Durchsicht und Vor-
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sicht. Die Wirtschaftsprüfer als geistige Nachfahren Itamars und ihre na-
türlichen Gruppenbildungen, die sogenannten Wirtschaftsprüfungsgesell-
schaften, prüfen dabei nicht nur die Unternehmen, sondern sich auch un-
tereinander. Die Unternehmen werden ihrerseits noch einmal von der
Deutschen Prüfstelle für Rechnungslegung und die Wirtschaftsprüfer von
der Abschlussprüferaufsichtskommission der Wirtschaftsprüferkammer ge-
prüft. [...] Dieses System, in dem ein Prüfer die Prüfer der Prüfer prüft,
würde jeden Babylonier vor Neid erblassen lassen. Ein wichtiges Element
[der] Anordnungen [des Deutschen Corporate Governance Kodexes, dem
Codex Hammurabi unserer Zeit,] für die Rechnungsprüfung – quasi der
Gipfel einer langen zivilisatorischen Evolution der Menschheit – ist der
Prüfungsausschuss des Aufsichtsrats.

Diesem obliegt es, die Sümpfe des unternehmerischen Rechnungsle-
gungsprozesses trockenzulegen, das Risikomanagement zu zähmen und
eine Schneise durch den Compliance-Dschungel zu bahnen.

Solche Anforderungen sind nichts für zarte Gemüter, sie erfordern eher
herkulische Qualitäten. Fürsorglicherweise enthält der Corporate
Governance Kodex daher Anweisungen für die Bildung des Prüfungsaus-
schusses, auf die der Aufsichtsrat von allein wohl nicht gekommen wäre.
So schlägt er vor, dass zumindest der Vorsitzende des Prüfungsausschusses
über „Kenntnisse und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungsle-
gungsgrundsätzen“ verfügen sollte. Ob der stellvertretende Vorsitzende –
oder gar die anderen Mitglieder – Kenntnisse haben, die über Grundsätze
hinausgehen, bleibt dem Aufsichtsrat überlassen. In einigen Bereichen
geht der Kodex jedoch etwas weit. Die Einschränkung, dass der Ausschuss-
vorsitzende kein „ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft sein [soll],
dessen Bestellung vor weniger als zwei Jahren endete“, ist durchaus bedau-
erlich. So muss sich ein neuer Vorsitzender mühsam die unternehmensspe-
zifischen Feinheiten der Rechnungslegung und die internen Schlupflöcher
aneignen, mit denen ein ehemaliges Vorstandsmitglied bereits bestens ver-
traut wäre.

Zu den Aufgaben des Prüfungssauschusses gehört es, die Abschlussprü-
fer zu bestellen und ihre Arbeit in dafür anberaumten Sitzungen zu prü-
fen. Wirtschaftsprüfer zitieren hinterher gern die Worte von Oscar Wilde:
„In Prüfungen stellen Narren Fragen, die Weise nicht beantworten kön-
nen.“ Immerhin: Als Ausgleich für diesen von allen Beteiligten als
schmerzhaft empfundenen Prozess werden Häppchen gereicht. Nach geta-
ner Arbeit berichtet der Prüfungsausschuss an den gesamten Aufsichtsrat,
wenn sich dieser mit dem Jahresabschluss und dem Lagebericht beschäf-
tigt. Da viele Aufsichtsratsmitglieder über eine breite, doch nicht unbe-
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dingt eine dem Rechnungswesen zugeneigte Vorbildung verfügen, er-
schöpft sich dieser Tagesordnungspunkt meist in der Empfehlung, sich
dem Ergebnis des Abschlussprüfers anzuschließen. An eben diesem Punkt
tut sich eine klaffende Regulierungslücke auf, ein veritables Vakuum im
sonst so auf Vollständigkeit bedachten Corporate Governance System.
Zwar prüft der Prüfungsausschuss die Abschlussprüfer, die wiederum von
anderen Wirtschaftsprüfern, offiziellen Stellen und Kammern geprüft wer-
den, die ihrerseits von Kommissionen geprüft werden. Ein geprüftes Sys-
tem also. Allein: Wer prüft den Prüfungsausschuss? Hier zeigt sich für je-
den ambitionierten Rechnungslegungsregulator ein dringender Hand-
lungsbedarf.“ Als besonders ambitionierter Rechnungslegungsregulator hat
der Europäische Gesetzgeber nach der Finanzkrise 2007-2009 Handlungs-
bedarf erkannt und tatkräftig mit dem bereits den Babyloniern bekannten
Mittel „Zusätzliche Prüfung und Regulierung“ reagiert, in der Hoffnung
auf diesem Wege das Vertrauen der Finanzöffentlichkeit zurückzugewin-
nen. So hat er nicht nur die Abschlussprüfer-Richtlinie reformiert, son-
dern, seinen Status als oberster Rechnungslegungsregulator zementierend,
die unmittelbar geltende Abschlussprüfer-Verordnung erlassen. Beide Re-
gelungswerke huldigen dem Prüfungsausschuss in seiner Stellung als letzte
Instanz im System der Prüfer-Prüfer: Er wird gar in einem solchen Maße
mit weiteren Rechten und Pflichten zur Prüfung der Nachfahren Itmars
ausgestattet, dass er nicht mehr nur Prüfer des Prüfers ist, sondern nun-
mehr die Bezeichnung „Garant des Garanten“ verdient. Unternehmensin-
tern wurde seine Stellung soweit ausgebaut, dass die Indiana Jones des Cor-
porate-Governance Dschungels vor die Frage gestellt werden, ob Prüfungs-
ausschüsse solch eine Eigenständigkeit entwickelt haben, dass sie gar zum
vierten Organ der Aktiengesellschaft herangewachsen sind. Irritiert und
besorgt stehen sie dem fast ultimativen Prüfer der Prüfer und einem dane-
ben fast zierlich anmutenden Aufsichtsrat gegenüber und fragen sich, ob
das Gesehene wirklich real ist oder nur eine optische Täuschung im Di-
ckicht des Corporate-Governance Dschungels ist.

Ungeachtet der Anerkennung des Prüfungsausschusses als Gipfel der zi-
vilisatorischen Evolution der Menschheit, scheint es den obersten Rech-
nungslegungsregulator zu beunruhigen, dass mit dem Prüfungsausschuss
die Kette der Prüfer-Prüfer abrupt endet. So könnte doch ein weiterer Prü-
fer, der die Prüfer der Prüfer der weiteren Prüfer prüft eventuell die Jahr-
tausende andauernde Suche nach Sicherheit endgültig abschließen. So
kam es, dass in Umsetzung der Abschlussprüferrichtlinie eine weitere Prüf-
stelle das Licht deutscher Erde erblickt: die Abschlussprüferaufsichtsstelle
beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (APAS). Eine staatli-
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che Aufsicht über Prüfungsausschüsse und Aufsichtsräte in der Wahrneh-
mung ihrer Aufsichtsfunktion samt Sanktionierungsregimes bedeutet
nicht nur ein weiteres Glied in der Kette der Prüfer-Prüfer, sondern kettet
den Prüfungsausschuss als in der Kette letzte umfassend prüferisch tätige
Prüfstelle an eine staatliche Aufsicht an. Mit Einführung dieser staatlichen
Aufsicht über kapitalmarktorientierte Unternehmen stellt der oberste
Rechnungslegungsregulator Europas die Indiana Jones unseres Corporate
Governance Dschungels vor die nächste Herausforderung: steht ihnen et-
wa ein Aktienamt gegenüber, vor dem sie sich fürchten sollten?

„Ob der mesopotamische Schäfer die ihm anvertrauten Ziegen mit ak-
zeptabler Gewinnmarge (Gewinn vor Kosten) und ohne langfristige Wert-
minderung durch Abmagerung verwaltet hat, ist nicht überliefert – eine
klare Schwäche in der mesopotamischen Rechnungslegungsprüfung.“ Ge-
nau dies interessiert aber die Aktionäre, die ihr Vermögen den Vorständen
von Aktiengesellschaften anvertrauen sowie potentielle Investoren, die dies
überlegen, gleichermaßen wie den Eigentümer der 223 mesopotamischen
Ziegen und die Ziegeneigentümer der Umgebung.

Ist die Finanzberichterstattung, die Tontafeln unserer Zeit, korrekt, so
wird genau dieses Informationsbedürfnis gestillt. Durch das in Jahrtausen-
de langer Entwicklung ausgeklügelte System, in dem ein Prüfer die Prüfer
der Prüfer prüft und an dessen Spitze der Prüfungsausschuss steht, ist es
gelungen diese Schwäche der mesopotamischen Rechnungslegungsprü-
fung auszumerzen. Aufgrund seiner zentralen Stellung in diesem System
der Prüfer-Prüfer, das für die Korrektheit der Finanzberichterstattung sorgt
und in dem der Aufsichtsrat ein Aktienamt ersetzt und der Prüfungsaus-
schuss zum Garant des Garanten der Rechnungslegung aufgeschwungen
ist, kommt dem Prüfungsausschuss gerade auch durch diese Funktion als
Vertrauensgarant der Anleger und potentiellen Anleger - der Finanzöffent-
lichkeit, eine öffentliche Funktion zu.

Die vorliegende Arbeit hat zum Ziel die Fragen zu beantworten, die sich
den Indiana Jones auf ihrer herausfordernden Reise durch den Corporate
Governance Dschungel stellen, um etwas Licht in das Dickicht ebendieser
Waldlandschaft zu bringen. Der Bearbeiter erkennt mit dieser Arbeit den
Prüfungsausschuss als Gipfel zivilisatorischer Errungenschaft an und ver-
steht seine Arbeit als Hommage an den Prüfer der Prüfer der Prüfer und
legt in diesem Rahmen dar, warum dem Prüfungsausschuss eine öffentli-
che Funktion zukommt.

Berlin, im November 2018
Nora Schaffer
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